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Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend möchten wir Sie auch in diesem Monat über wichtige Neuerungen aus dem steuer- und wirtschafts-
rechtlichen Bereich informieren.  

 STEUERRECHT 

 
Arbeitgeber + Arbeitnehmer 

Rechtsprechungsänderung bei doppelter 
Haushaltsführung in „Wegverlegungsfällen“ 

Hintergrund: Eine doppelte Haushaltsführung 
wird steuerlich anerkannt, wenn der Arbeitneh-
mer seinen Familienwohnsitz nicht am Beschäf-
tigungsort hat, sondern dort eine Zweitwohnung 
unterhält. Beispiel: A wohnt mit seiner Familie 
in Berlin, arbeitet aber in Dresden, wo er eine 
Zweitwohnung angemietet hat.  

Streitfall: Der Bundesfinanzhof (BFH) hatte nun 
über den folgenden Fall zu entscheiden: A wohn-
te mit seiner Familie zunächst in X, wo er auch 
arbeitete. Nach Geburt des Kindes zog er mit 
seiner Familie nach Y um und mietete in X, wo 
er weiterhin tätig war, eine Zweitwohnung an, 
deren Kosten er steuerlich geltend machte.  

Man spricht hier von einem sog. Wegverlegungs-
fall, weil die Besonderheit gerade darin liegt, dass 
der Familienwohnsitz vom Beschäftigungsort 
wegverlegt wird. Der BFH hatte in diesen Fällen 
bislang eine doppelte Haushaltsführung verneint. 
Begründet wurde dies damit, dass die doppelte 
Haushaltsführung privat veranlasst sei.  
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Entscheidung: Nun hat der BFH seine bisherige 
Rechtsprechung allerdings geändert und erkennt 
eine doppelte Haushaltsführung auch in Wegver-
legungsfällen an. Dies bedeutet: Ein Arbeitneh-
mer, der mit seiner Familie vom Be-
schäftigungsort aus privaten Gründen wegzieht, 
aber wieterhin am Beschäftigungsort tätig ist und 
dort nun eine Zweitwohnung anmietet, kann die-
se Kosten steuerlich absetzen. Gleiches gilt, 
wenn er die bisherige Familienwohnung am Be-
schäftigungsort nunmehr als Zweitwohnung 
nutzt. Wichtig: Die Kosten für die – angemietete 
oder aufrechterhaltene – Wohnung am Beschäf-
tigungsort sind regelmäßig nur absetzbar, soweit 
sie den durchschnittlichen Mietzins einer 60 m²-
Wohnung am Beschäftigungsort nicht überstei-
gen. Nach Auffassung der Bundesrichter ist da-
mit nunmehr allein entscheidend, dass am Be-
schäftigungsort aus beruflichen Gründen eine 
Zweitwohnung unterhalten wird. Dies wiederum 
ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer seine Ar-
beitsstelle von der Zweitwohnung aus aufsucht. 
Unerheblich ist hingegen, aus welchen Gründen 
der Familienwohnsitz wegverlegt wird. Schließ-
lich spielt auch im „Normalfall“ einer doppelten 
Haushaltsführung (A wird von X nach Y versetzt 
und mietet am Beschäftigungsort Y eine Zweit-
wohnung an) keine Rolle, dass der Arbeitnehmer 
die doppelte Haushaltsführung durch Verlegung 
seines Hausstands an den Beschäftigungsort hät-
te vermeiden können, den Umzug an den Be-
schäftigungsort aber aus privaten Gründen unter-
lässt.  
Hinweis: Die doppelte Haushaltsführung wird 
damit zukünftig nicht nur dann anerkannt, wenn 
der Arbeitnehmer mit seiner Familie vom Be-
schäftigungsort wegzieht, sondern auch in den 
Fällen, in denen ein nicht verheirateter Arbeit-
nehmer vom Beschäftigungsort wegzieht, um an 
seinem neuen Wohnsitz mit seiner Partnerin ei-
nen Familienhausstand zu begründen.  

Neuregelung zum häuslichen Arbeitszimmer 
verfassungswidrig? 

Auch das Finanzgericht Münster hält die ab dem 
Jahr 2007 geltende Regelung zum Abzug von 
Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszim-
mer wegen eines Verstoßes gegen den allgemei-
nen Gleichheitsgrundsatz zumindest teilweise für 
verfassungswidrig. Er hat daher das finanzgericht-

liche Verfahren ausgesetzt und die Frage der Ver-
fassungswidrigkeit der gesetzlichen Regelung 
dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. 

Streitfall: Im zu entscheidenden Fall hatte das 
Finanzamt die vom Kläger – einem Lehrer – 
geltend gemachten Werbungskosten für sein 
häusliches Arbeitszimmer unter Hinweis auf die 
ab 2007 geltende gesetzliche Neuregelung nicht 
anerkannt. Das Gesetz sieht vor, dass Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer grund-
sätzlich nicht mehr abziehbar sind. Eine Aus-
nahme gilt nur dann, wenn das Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet. Da dies bei einem 
Lehrer nicht der Fall ist, scheidet nach der aktu-
ellen Fassung des Gesetzes der Werbungskosten-
abzug insgesamt aus, und zwar selbst dann, wenn 
– wie im Streitfall – für die Vor- und Nachberei-
tung des Unterrichts sowie die Klausurenkorrek-
tur kein Arbeitsplatz an der Schule zur Verfü-
gung steht. Bis zur Neufassung des Gesetzes 
konnten Arbeitnehmer, denen kein anderer Ar-
beitsplatz zur Verfügung stand, immerhin Wer-
bungskosten bis zu einem Betrag von 1.250 € 
absetzen.  
Entscheidung: Das Finanzgericht Münster hält 
die Neuregelung jedenfalls insoweit für verfas-
sungswidrig, als sie ausschließt, dass Aufwen-
dungen berücksichtigt werden, obwohl für die 
berufliche oder betriebliche Tätigkeit kein ande-
rer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Die Rege-
lung könne wegen des Wortlauts und des er-
kennbaren Gesetzeszwecks nicht verfassungs-
konform ausgelegt werden. Sie verstoße gegen 
den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Artikel 3 
des Grundgesetzes), das Gebot der Folgerichtig-
keit und das objektive Nettoprinzip. Die Auf-
wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer 
seien jedenfalls dann Erwerbsaufwendungen, 
wenn dem Steuerzahler kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung stehe. Das nunmehr geltende Ab-
zugsverbot benachteilige die Betroffenen im 
Vergleich mit Steuerpflichtigen, bei denen der 
Mittelpunkt der gesamten beruflichen und be-
trieblichen Betätigung im häuslichen Arbeits-
zimmer liege. Auch gegenüber denjenigen, die 
ein außerhäusliches Arbeitszimmer nutzten, sei-
en sie benachteiligt. Eine Rechtfertigung hierfür 
ergebe sich weder aus dem Ziel der Haushalts-
konsolidierung noch aus der Typisierungskompe-
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tenz des Gesetzgebers. Auch andere Gründe, wie 
das Bestehen einer besonderen Missbrauchsge-
fahr oder eine Verwaltungsvereinfachung, könn-
ten das Abzugsverbot nicht rechtfertigen. 

Fahrtenbuch: Abweichungen von den Ergeb-
nissen eines Routenplaners 

Ist wegen der Erlaubnis, einen Dienstwagen auch 
privat zu nutzen, steuerlich ein geldwerter Vor-
teil anzusetzen, ist dessen Höhe nach der sog. 1-
%-Regelung zu bewerten, sofern nicht das Ver-
hältnis der privaten Fahrten zu den übrigen Fahr-
ten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
nachgewiesen wird. Das Finanzgericht Düssel-
dorf hat nun entschieden, dass Abweichungen 
der Streckenlängen von den Ergebnissen eines 
Routenplaners mit einer Quote von 1,5 % nicht 
dagegen sprechen, dass ein Fahrtenbuch ord-
nungsgemäß geführt wurde.  

Hinweise: Der Begriff des ordnungsgemäßen 
Fahrtenbuchs ist gesetzlich nicht näher definiert. 
Durch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
sind die Voraussetzungen, die an ein ordnungs-
gemäßes Fahrtenbuch zu stellen sind, allerdings 
im Wesentlichen geklärt:  
Die Aufzeichnungen im Fahrtenbuch müssen eine 
hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit bieten. Sie müssen zudem mit vertret-
barem Aufwand auf ihre Richtigkeit hin überprüf-
bar sein. Ebenso wie eine Buchführung trotz eini-
ger formeller Mängel aufgrund der Gesamtbewer-
tung noch als formell ordnungsgemäß erscheinen 
kann, führen auch kleinere Mängel nicht zur Ver-
werfung des Fahrtenbuchs und Anwendung der 1-
%-Regelung, wenn die Angaben insgesamt plau-
sibel sind.  

Dass im Streitfall bei mehreren Stichproben die 
Kilometerangaben teilweise erheblich von den 
Ergebnissen eines Routenplaners abweichen, ist 
nach Auffassung des Finanzgerichts Düsseldorf 
unerheblich. Insgesamt belaufe sich die Differenz 
bei über drei Monaten auf 66 km. Rechnet man 
sie auf das gesamte Jahr hoch, ergäbe sich eine 
Differenz von 264 km. Bei einer Gesamtfahrleis-
tung von 17.994 km mache diese Differenz kaum 
1,5 % aus. Eine solche Differenz sei zu vernach-
lässigen. Gegen die uneingeschränkte Übernahme 
von Daten aus einem Routenplaner sprächen auch 
die Schwierigkeiten des großstädtischen Verkehrs. 

Es sei daher angebracht, unterschiedliche Ver-
kehrsaufkommen sowie Verkehrshindernisse, wie 
z. B. Baustellen, mit einem Zuschlag von 20 % 
auf die von einem Routenplaner empfohlene 
längste Strecke zu erfassen. In einer Großstadt 
könnte sich sogar ein noch höherer Zuschlag an-
bieten. Insbesondere halte es das erkennende Ge-
richt nicht für unglaubhaft, in einer Großstadt für 
eine an sich nur 1,5 km lange Strecke eine solche 
von 3,5 km zu fahren, wenn damit beispielsweise 
ein Stau mit einer Wartezeit von 10 bis 15 Minu-
ten vermieden würde. 

Lohnsteuer: Haftung von Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer bei Schwarzarbeit 

Zahlt ein Arbeitgeber Schwarzlöhne an seine 
Arbeitnehmer, haften beide für die hinterzogene 
Lohnsteuer. Zwar muss das Finanzamt grund-
sätzlich ein Ermessen ausüben, wen es in wel-
cher Höhe in Anspruch nimmt (Auswahlermes-
sen), und seine Ermessensentscheidung auch 
begründen. Jedoch ist bei vorsätzlichen Steuer-
straftaten, wie bei der Vereinbarung von 
Schwarzlöhnen, eine solche Ermessensbegrün-
dung nicht erforderlich. Dies stellte jetzt der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem Streitfall klar.  
Begründung: Nach Ansicht des BFH ist es im 
Regelfall billig und gerecht, den Täter einer 
Steuerstraftat durch Haftungsbescheid in An-
spruch zu nehmen. Dies gilt nicht nur, wenn es 
nur einen einzigen Steuerstraftäter gibt, sondern 
auch dann, wenn mehrere Steuerstraftäter vor-
handen sind. Hier kann das Finanzamt gegenüber 
jedem einzelnen Steuerstraftäter einen Haftungs-
bescheid erlassen, ohne dies besonderes begrün-
den zu müssen. Bei der Auszahlung von 
Schwarzlöhnen stehen sich nach Auffassung der 
Bundesrichter Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
darüber hinaus gleichrangig gegenüber, wenn 
beide bewusst Schwarzzahlungen vereinbart ha-
ben.  

Hinweis: Nimmt das Finanzamt den Arbeitgeber 
wegen der hinterzogenen Lohnsteuer in An-
spruch, kann dieser also nicht einwenden, dass 
statt seiner Person der Arbeitnehmer hätte in 
Anspruch genommen werden müssen. Er haftet 
daher zusammen mit dem Arbeitnehmer. Offen 
gelassen hat der BFH aber, ob es zulässig ist, 
dass das Finanzamt nur den Arbeitgeber in An-
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spruch nimmt und von der Inanspruchnahme des 
Arbeitnehmers absieht. In diesem Fall könnte der 
Arbeitgeber möglicherweise einen Ermessens-
fehler des Finanzamts rügen, der zur Folge hätte, 
dass das Finanzamt zusätzlich noch einen Haf-
tungsbescheid gegenüber dem Arbeitnehmer 
erlassen müsste; an der Haftung des Arbeitgebers 
würde sich jedoch nichts ändern. 

Abendveranstaltung für Führungskräfte ist 
keine Betriebsveranstaltung 

Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) gehören zu den Betriebsveranstaltungen 
keine Abendveranstaltungen, an denen nur ein 
Teil der Arbeitnehmer teilnehmen darf.  
Streitfall: Im zu entscheidenden Fall handelte es 
sich um Abendveranstaltungen, die eine interna-
tional tätige Unternehmensberatung in der 
Rechtsform einer Partnerschaftsgesellschaft aus-
schließlich für ihre weltweit tätigen Partner 
(Sozien) organisiert hatte.  
Entscheidung: Nach Ansicht der Bundesrichter 
müssen sich Betriebsveranstaltungen immer an 
die Gesamtheit der Belegschaft richten (sog. ver-
tikale Beteiligung). Wird nur die Führungsebene 
eingeladen (sog. horizontale Beteiligung), liegt 
keine Betriebsveranstaltung vor.  
Folgen: Die Teilnahme an dem Partnerschafts-
treffen führt zu einem geldwerten Vorteil in Hö-
he der auf den einzelnen Arbeitnehmer entfallen-
den Kosten, der mit dem individuellen Steuersatz 
des jeweiligen Arbeitnehmers (Partners) zu ver-
steuern ist. Da es sich nicht um eine Betriebsver-
anstaltung handelt, gilt nicht die Freigrenze für 
Betriebsveranstaltungen in Höhe von 110 €.  
Darüber hinaus lehnte der BFH auch eine Pau-
schalversteuerung mit einem pauschalen Steuer-
satz von 25 % ab. Ein solcher Pauschalsteuersatz 
ist im Gesetz nur für Betriebsveranstaltungen 
vorgesehen. Nach Auffassung der Bundesrichter 
geht der Pauschalsteuersatz allerdings von einer 
vertikalen Beteiligung, also einer Teilnahme aller 
Arbeitnehmer – sowohl der besser verdienenden 
als auch der anderen Mitarbeiter – aus. Eine An-
wendung des pauschalen Steuersatzes von 25 % 
auf eine Veranstaltung, an der ausschließlich die 
Führungskräfte teilnehmen, würde hingegen zu 
einer vom Gesetzgeber nicht gewollten Vergüns-
tigung führen, begründeten die Richter ihre Ent-
scheidung.  

Hinweis: Von der Entscheidung betroffen sind 
sämtliche Veranstaltungen, die sich nur an den 
Führungszirkel oder an einen sonstigen, nach 
Leistungsmerkmalen bestimmten Teil der Beleg-
schaft richten. Hierzu zählen auch sog. Incentive-
Veranstaltungen, die für die erfolgreichsten Ver-
käufer organisiert werden. 
 
Vereine 

Zahlungen an ehrenamtlichen Vorstand: 
Bundesfinanzministerium verlängert erneut 
Frist für Satzungsänderung 

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat durch das 
Jahressteuergesetz 2009 Einnahmen aus neben-
beruflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag 
eines gemeinnützigen Vereins bis zur Höhe von 
insgesamt 500 € steuerfrei gestellt. Zivilrechtlich 
übt der Vorstand sein Amt aber grundsätzlich 
ehrenamtlich aus, so dass die Satzung dahinge-
hend geändert werden muss, dass pauschale 
Aufwandsentschädigungen oder sonstige Vergü-
tungen an Mitglieder des Vorstands gezahlt wer-
den dürfen. Ohne entsprechende Erlaubnis in der 
Satzung droht der Verlust der Gemeinnützigkeit.  
Nun hat sich das Bundesfinanzministerium zu 
dieser Thematik erneut geäußert. Danach wird 
die Gemeinnützigkeit nicht aberkannt, wenn 
• die Zahlungen nach dem 10. 10. 2007 geleis-

tet wurden,  
• die Zahlungen nicht unangemessen hoch wa-

ren und  
• die Mitgliederversammlung bis zum 

31. 12. 2009 eine Satzungsänderung be-
schließt, die eine Bezahlung der Vorstands-
mitglieder zulässt. 

Damit wird die von der Finanzverwaltung bereits 
eingeräumte Frist bis zum 30. 6. 2009 um weite-
re sechs Monate verlängert. Liegen die genann-
ten Voraussetzungen vor, bleibt der Gemeinnüt-
zigkeitsstatus erhalten. 
 
 

 WIRTSCHAFTSRECHT 

Mietrecht: Erstattungsanspruch des Mieters 
bei Durchführung von Schönheitsreparatu-
ren aufgrund unwirksamer Mietklausel 

Hintergrund: Laut Gesetz muss grundsätzlich 
der Vermieter die Schönheitsreparaturen durch-
führen. Allerdings wird diese Verpflichtung in 



Die Mandanten I Information 

 n n Aktuelle Hinweise für das Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  Aktuelle Hinweise für das 
Gespräch mit Ihrem Steuerberater n n  

den meisten Formularmietverträgen auf den Mie-
ter abgewälzt. Dabei wurden in der Vergangen-
heit häufig sog. starre Fristen vereinbart, nach 
deren Ablauf der Mieter Schönheitsreparaturen 
durchführen musste (z. B. ein Anstrich nach drei 
Jahren in Küche und Badezimmer, nach fünf 
Jahren in allen anderen Räumen). Soweit der 
Mieter vor Ablauf der Frist auszog, war er zur 
zeitanteiligen Kostentragung verpflichtet. Der 
Bundesgerichtshof hat in jüngerer Zeit derartige 
starre Fristen in Mietverträgen für unwirksam 
erklärt. Damit muss der Vermieter regelmäßig 
die Schönheitsreparaturen durchführen.  
Entscheidung: Mit einem aktuellen Urteil erwei-
tert der BGH nun darüber hinaus die Rechte des 
Mieters, wenn die Klausel über die Schönheits-
reparaturen wegen starrer Fristen unwirksam ist, 
der Mieter aber im Vertrauen auf die Wirk-
samkeit dieser Klausel vor seinem Auszug noch 
Schönheitsreparaturen durchführt: Der Mieter hat 
dann einen Erstattungsanspruch gegen seinen 
Vermieter. Die Höhe des Erstattungsanspruchs 
bemisst sich nach der üblichen Vergütung für 
derartige Renovierungsarbeiten. Dabei ist zu 
unterscheiden:  
• Erbringt der Mieter die Renovierung in Ei-

genleistung oder helfen ihm Freunde oder 
Verwandte, bemisst sich die Höhe des Erstat-
tungsanspruchs nach dem, was der Mieter bil-
ligerweise neben seinem Einsatz an Freizeit 
als Materialkosten sowie als Lohn für seine 
Helfer aufgewendet hat oder hätte aufwenden 
müssen.  

• Ist der Mieter beruflich als Maler tätig und 
erbringt er die Schönheitsreparaturen im 
Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit, kann ein 
höherer Wert angesetzt werden. Dieser Wert 
entspricht in diesem Fall der Vergütung für 
professionelle Maler. 

Hinweis: Trifft den Vermieter ein Verschulden 
bei der Verwendung einer unwirksamen Klausel 
für Schönheitsreparaturen, weil er diese etwa 
trotz Kenntnis von der Unwirksamkeit verwendet 
hatte, kann er auch zum Schadensersatz ver-
pflichtet sein.  

Fehlende Originallackierung beim gebrauch-
ten Kfz kein Mangel 

Es stellt keinen Mangel dar, wenn bei einem ge-
brauchten Kfz die Originallackierung durch eine 
fachgerechte Neulackierung ersetzt worden ist. 

Dies entschied jetzt der Bundesgerichtshof 
(BGH).  
Streitfall: In dem zu entscheidenden Fall kaufte 
der Kläger ein vier Jahre altes Kfz im November 
2004, bei dem die Originallackierung zu diesem 
Zeitpunkt noch vorhanden war. Die Übergabe 
des Pkw sollte aber erst nach vollständiger Be-
zahlung im März 2005 erfolgen. Im Februar 
2005 wurde das Kfz auf dem Hof des Verkäufers 
zerkratzt; der Verkäufer lackierte das Kfz dar-
aufhin neu. Im Kaufvertrag waren keine Verein-
barungen hinsichtlich des Zustands der Lackie-
rung getroffen worden.  
Entscheidung: Die Bundesrichter sahen in dem 
Fehlen der Originallackierung keinen Mangel. 
Denn eine Ersatzlackierung ist bei Gebrauchtwa-
gen durchaus üblich, da es im Laufe des mehr-
jährigen Gebrauchs eines Kfz zu Lackschäden 
kommt, die durch eine mehr oder weniger um-
fangreiche Neulackierung ersetzt werden müs-
sen. Ein gebrauchtes Kfz ist auch dann noch 
mangelfrei, wenn einzelne, wesentliche Fahr-
zeugteile in technisch einwandfreier Weise er-
neuert worden sind.  

Hinweis: Der BGH verwies die Sache dennoch 
an die Vorinstanz zurück, die nun noch prüfen 
muss, ob die Neulackierung fachgerecht ausge-
führt worden ist. Ist dies der Fall, muss der Käu-
fer den vollen Kaufpreis zahlen und kann vom 
Vertrag nicht zurücktreten. 
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Wichtige Steuertermine im Juli 2009 
10. 7. 2009 Umsatzsteuer; Lohnsteuer*; Solidaritätszuschlag*; Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* 

[* bei monatlicher Abführung für Juni 2009; bei vierteljährlicher Abführung für das II. Quartal 2009] 

Hinweis: Zahlungsschonfrist bis zum 13. 7. 2009 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck).  
 

 
 

 
 
 
 

                                               Haftungsausschluss 
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Vom Verfasser wird kein  

                                                  Haftung für den Inhalt übernommen. 


